
Netze und Anlagen für Fußverkehr

Fußverkehr ist sehr umwegeempfindlich
 Geeignete Maßnahmen:→

-kurze Wegverbindungen
-geschlossene Wegenetze
-Wohnblockdurchgänge
-Sackgassen für Fußgänger öffnen
-Abkürzungen an fahrzeugfreien Straßen 
-Absperrmaßnahmen zur Durchsetzung geführter Fußgängerströme nur im  
  Ausnahmefall

 Mobiliätseingeschränkte Personen 
 besitzen nicht Leistungsfähigkeit u. Beweglichkeit einer gesunden erwachsenen →

Person ohne Gepäck

Fußverkehr und Barrierefreiheit: Herausforderung für Verkehrsplanung
-Gesetz: Ziel und Verantwortung der Träger öffentlicher Gewalt
   Ziel: Benachteiligung behinderter Menschen verhindern und beseitigen, Ermöglichung →
gleichberechtigter Teilhabe am Gesellschaftsleben + selbstbestimmte Lebensführung 

-Barrierefreiheit
-Barrierefrei: Auffindbarkeit von Anlagen, Verkehrsmitteln, technischer 
Gebrauchsgegenstände, Kommunikationseinrichtungen etc. ohne besonderer 
Erschwernis und Fremdhilfe sowie in üblicher Weise nutzbar sind

Planungsprinzipien Barrierefreiheit  :
-Zwei-Sinne-Prinzip: fehlende Warnehmung muss durch Kräftigung anderer Sinne 
ausgeglichen werden
-bei diesem Prinzip müssen wesentlliche Infos und Orientierungshilfen immer für 
mindestens zwei der drei Sinne Hören, Sehen und Tasten gegeben sein



Fuß-Rad-Prinzip: jeder per Fuß erreichbare Bereich muss bodengleich und ohne 
Fremdhilfe durchgängig rollend zugänglich und nutzbar sein

-Ein Ziel der Verkehrsplanung: Stärkung Umweltverbund, also auch Fuß und Rad!
-ÖV- und Radnutzung haben steigende Relevanz in größeren Städten
-Förderung von Fuß und Rad fördert auch Nahverkehr
-gute Standorterschließung auch für Fuß und Rad von hoher Bedeutung 
-Unfälle zum Großteil durch Fahrzeugführer verursacht
-Sicherheitsdefizite: Unsicheres Radwegeende, Schlechte Sicht (z.B. durch Schilder)



Planungsschritte des Entwurfs von Fußverkehrsanlagen

1. Abgrenzung Planungsgebiet und Entwurfsvorgaben
2. Beschaffung und Auswertung von Entwurfsgrundlagen (Unfalldaten, Pläne, 

Verkehrsdaten, Quellen, Ziele
3. Bestands- und Mängeluntersuchung (Nutzungen/Bestand: 

Gehwege+Querungen/Quelle-Ziel-Beziehungen, Mängelkartierung)
4. Entwurf, Bewertung, Festlegung der Netzelemente (Grundanforderungen/erhöhte 

Anforderungen
5. Vernetzung/Prüfung auf Vollständigkeit
6. Handlungsfelder/Prioritäten (Maßnahmen/Gestaltungsrahmen/Umsetzung/Ö-

Arbeit

Allgemeines:
-isolierte Betrachtung aufgrund von starken Wechselwirkung aller Maßnahmen im 
Straßenraum nicht sinnvoll
-bei Umbauten aus fußspezifischen Gründen müssen Bedürfnisse der anderen 



Verkehrsarten stets mitberücksichtigt werden und umgekehrt





Anlagen Längsverkehr

Klassifikation von Gehwegen (noch ohne Hierarchie)
-Straßenbegleitenden Wege 
-nicht befahrbare Wohnwege
-Wohnstraßen ohne Gewege (DTV<500 Kfz/24h)
-Wege für Fuß- und Radverkehr
-selbstständig geführte Gehwege
-Gehwegüberfahrten und Grundstückszufahrten

Hauptgestaltungselemente
-Breiten inkl. Sicherheitsabstände
-Absenkungen
-Konfliktarme Verknüpfungspunkte
-Materialien
-Sichtbeziehungen
-attraktive, abwechslungsreiche Gestaltung 





Merkmale attraktiver Querungsanlagen aus (Kindersicht)
-Abstände zwischen Querungshilfen gering halten
-Fußgängerüberwege: kombiniert mit Mittelinseln, Aufplasterungen, vorgezogenen 
Seitenräumen
-Ausreichend breite und geräumig gestaltete Mittelinseln: kombiniert mit 
Aufplasterungen beider Fahrbahnabschnitte
-Lichtsignalanlagen:

 kurze Rotzeiten für Fußverkehr zur Vermeidung von Rotgängern→
 ausreichend lange Grünzeiten→
 Vermeidung von gleichzeitigem Kfz-Abbiegeverkehr→
 Anforderungstaster für Kinder in erreichbarer Höhe→

 am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge hohes Sicherheitsrisiko (vor allem für Kinder)→
 Sichtverbesserung und Querungshilfe durch vorgezogene Seitenräume →



Querungsanlagen

Fußgängerüberweg:
-sicher und kostengünstig
-Vorrang für Fußgänger 
-Einsatzbedingungen:

 nur innerorts + nur ein Fahrstreifen pro Richtung→
 bei bedeutsamen Wegebeziehungen mit sicherem u. Komfortablen →  

    Querungsbedarf
 bei hohen Kfz-Belastungen (200...750 KfZ/FG-Spitzenstunde) u. Unsicheren →  

   Querungsmöglichkeiten
 wenn Fußgängervorrang an Einmündungen nicht ausreichend beachtet wird→

-mind. 50 Fußgänger/Spitzenstunde (variiert je nach Bundesland)
-nicht in LSA-Nähe
-nicht bei Temp 30-Zonen

Varianten von LSA:
-Gelbblinkendes Lichtzeichen mit Fußgängersinnbild
-getrennte Signaliserung von Fußgängern und Abbiegern
-Rundum-Grün für alle Fußgänger (Scramble)
-Anzeige Fußgängerräumzeit, -wartezeit
-Fußgänger-LSA mit Anforderung oder als Dunkelanlage
-...

 neue Problemlage: Smartphonennutzung bei Querungen→

Besondere Fortbewegungsmittel:
-z.B. Inline-Skates, Rollschuhe, Rollstühle...
-gelten Vorschriften für Fußverkehr

 innerorts nur auf Gehwegen oder kombinierte Geh-u. Radwege (auf reinen Radwegen →
nur mit Zusatzschild zulässig



Fußgängerbereich
-demografischer Wandel verstärkt Fokus auf Fußverkehrsbedürfnisse

 durch höhere Lebenserwartung und sinkende Geburtenrate zunehmend alte Menschen→
 Auswirkung auf Verkehrsinfrastruktur→


